
Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

Vergabeverfahren Wasserzweckverband Paunzhausen - 

Neubau Trinkwasserhochbehälter

Hinweise zur Kalkulation

Bieter (Firmierung+ Adresse): 

Genehmigungsplanung - Leistungsphase 4:

Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Beauftragung

(Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass für einzelne Grundleistungen der Genehmigungsplanung kein Bedarf

besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Ansprüche nach § 13 AVB i. V. m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben). 

Allgemein - Vergleichbarkeit der Angebote:

Für die Vergleichbarkeit der Angebote bitten wir darum, die Honore konkret und nicht gerundet anzubieten.

Anrechenbare Kosten: 

Die Angaben der anrechenbaren Kosten sind vorläufige Angaben, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Eine konkrete

Abrechnung erfolgt auf Basis der Kostenberechnung.

Honorarangebot

Besondere Leistungen (Vergütungsart):

Die Besonderen Leistungen werden entsprechend der abgefragten Vergütungsart vergütet. Eine selbstständige (Ab-) Änderung der 

Vergütungsart stellt eine unzulässige Änderung der Angebotsunterlagen dar und führt – im finalen Angebot – zum Ausschluss.

Abrechnung Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 1 und 7:

Entsprechend § 8.6 des Vertrages wird das Honorar für die Anlagengruppen 1 und 7 auf Grundlage der addierten anrechenbaren

Kosten dieser beiden Anlagengruppen berechnet. Das bedeutet, dass die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppen 1und 7

zusammengezählt werden und die Basis für die Honorarberechnung bilden. 

Abrechnung Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppen 4 und 5:

Entsprechend § 8.6 des Vertrages wird das Honorar für die Anlagengruppen Anlagengruppe 4 und 5 auf Grundlage der addierten 

anrechenbaren Kosten dieser beiden Anlagengruppen berechnet. Das bedeutet, dass die anrechenbaren Kosten der 

Anlagengruppen 4 und 5 zusammengezählt werden und die Basis für die Honorarberechnung bilden. 
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

3.100.000,00 €

1.340.000,00 €

355.000,00 €

415.000,00 €

200.000,00 €

Objektplanung Ingenieurbauwerke

Fachplanung Tragwerksplanung

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 1, 7

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 4, 5

Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 8

Diese Schätzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur als Orientierungshilfe

Die anrechenbaren Kosten betragen voraussichtlich 

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen wie folgt an:

(Blaue Felder sind von der Vergabestelle, gelbe vom Bieter auszufüllen)
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

A.

1. Objektplanung Ingenieurbauwerke

3.100.000,00 €

Lph. 3 25%

Lph. 4 5%

Lph. 5 15%

Lph. 6 13%

Lph. 7 4%

Lph. 8 15%

Lph. 9 1%

Honorar für 78% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

2. Fachplanung Tragwerksplanung

1.340.000,00 €

Lph. 3 15%

Lph. 4 30%

Lph. 5 40%

Lph. 6 2%

Honorar für 87% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

3. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 1, 7

355.000,00 €

Lph. 3 17%

Lph. 4 2%

Lph. 5 22%

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 89% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen IBW

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

Gesamthonorar Grundleistungen TWP

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

Leistungennach § 51 Abs. 1 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Grundleistungen

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

Gesamthonorar Grundleistungen Anlagengruppe 1, 7

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

4. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 4, 5

415.000,00 €

Lph. 3 17%

Lph. 4 2%

Lph. 5 22%

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 89% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

5. Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 8

200.000,00 €

Lph. 3 17%

Lph. 4 2%

Lph. 5 22%

Lph. 6 7%

Lph. 7 5%

Lph. 8 35%

Lph. 9 1%

Honorar für 89% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Gesamthonorar Grundleistungen Anlagengruppe 4, 5

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Gesamthonorar Grundleistungen Anlagengruppe 8

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 55 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 
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B. 

1. gem. HAV-KOM

Pauschale

1.1 pschl.

1.2 pschl. 

1.3 0,00 €

2.

2.1 pschl.

2.2 pschl.

2.3 pschl.

2.4 pschl.

2.5 0,00 €

3. 

3.1 pschl. 

v. H. der a. K. 

3.2 0,00 €

3.3 pschl. 

3.4 0,00 €

4. 

4.1 0,00 €

4.2 0,00 €

Digitales Geländemodell (Anl. 1, Ziiff. 1.4.4 Abs. 2 Nr. 4 HOAI)

Erstellen von Bestandsplänen - Stufe 3 des Vertrages 

Zwischensumme SiGeKo

Zwischensummer Besondere Leistungen - Ingenieurbauwerke

Besondere Leistungen - Fachplanung Tragwerksplanung

Besondere Leistungen - Objektplanung Ingenieurbauwerke 

Grundlagenermittlung (Anl. 1, Ziiff. 1.4.4 Abs. 2 Nr. 1 HOAI)

Geodätischer Raumbezug (Anl. 1, Ziiff. 1.4.4 Abs. 2 Nr. 2 HOAI)

Vermessungstechnische Grundlagen (Anl. 1, Ziiff. 1.4.4 Abs. 2 Nr. 3 HOAI)

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  - Stufe 3 

des Vertrages

SiGeKo (Koordination des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes)

Besondere Leistungen 

Zwischensumme Planungsbegleitende Vermessung

Die Vergütung der Leistungen erfolgt gem. nachfolgendem Festpreishonorar gem. § 8.1 des HAV-KOM Vertrages

1. Stufe: SiGeKo Planungsphase gem. § 3.3.1 des HAV-KOM Vertrages 

Planungsbegleitende Vermessung nach Anl 1., Ziff. 1.4.4 HOAI

Die Vergütung der Leistungen erfolg gem. nachfolgendem Festpreishonorar

Örtliche Bauüberwachung - Stufe 3 des Vertrages

v.H. der Grundleistungen

Ingenieurtechnische Kontrolle (ZVB-Trag, Ziffer 7)  -  Stufe 3 

des Vertrages

Zwischensumme Besondere Leistungen - Tragwerksplanung

2. Stufe: SiGeKo Ausführungsphase gem. § 3.3.2 des HAV-KOM Vertrages 
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

5. 

5.1 pschl. 

5.2 pschl. 

5.3 pschl. 

5.4 0,00 €

6. 0,00 €

C. 

1. 0,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

4. 0,00 €

5. 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

v. H. 

0,00 €

0,00 €

19,00% 0,00 €

0,00 €

D. Stundensätze

EUR

/h

/h

/h

Gesamtangebotssumme netto: 

Umsatzsteuer

Gesamtangebotssumme brutto: 

Sofern nach §6.3.6 des Vertrages eine Honorierung durch Stundensätze erfolgt, 

sind folgende Stundensätze (netto) zu Grunde zu legen: 

Für den Auftragnehmer/-in

Für Mitarbeiter/-innen (Ingenieur/-innen)

Zusammenstellung der Honorare

Durchführung von Leistungs- und Funktionsprüfungen - vgl. Stufe 3 des 

Vertrages

Grundleistungen Fachplanung Tragwerksplanung

/h

Für Vermessungstrupp

Für technische Zeichner/-innen und sonstige Mitarbeiter/-innen mit

vergleichbarer Qualifikation

Fortschreiben der Ausführungspläne bis zum Bestand - vgl. Stufe 3 des 

Vertrages

Zwischensumme Besondere Leistungen  - gesamt

Grundleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 1, 7

Summe Grundleistungen gesamt (1.- 5.)

Summe Besondere Leistungen gesamt 1. - 5.

Summe Grundleistungen und Besondere Leistungen

Nebenkosten 

Grundleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 8

Grundleistungen Fachplanung Technische Ausrüstung - Anlagengruppe 4, 5

Grundleistungen Objektplanung Ingenieurbauwerke

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  - Stufe 3 

des Vertrages

Zwischensumme Besondere Leistungen - Technische Ausrüstung

Besondere Leistungen - Technische Ausrüstung
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Vergabe - Nummer: 69/26

Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen

Projekt: Neubau Trinkwasserhochbehälter

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

E. Personaleinsatz des Auftragnehmers

F. 

(mit Ja oder Nein antworten)

Nein, folgende Leistungen (aus dem eigenen Leistungsbild) sind aus unserer Sicht noch notwendig:

Siehe Anlage c) zum Angebotsblatt

G. Ein Nachunternehmereinsatz (§ 36 VgV) ist vorgesehen:

(mit Ja oder Nein antworten)

Objektüberwachung -  Verfahrens- & 

Prozesstechnik

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung -  EMSR

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Objektüberwachung - EMSR

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung -  Verfahrens- & 

Prozesstechnik

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Objektüberwachung - Ingenieurbauwerke

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden folgende Personen mit 

Namen und beruflicher Qualifikation benannt:

Gesamtprojektleitung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung - Ingenieurbauwerke

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Umfang der Leistungen 

Die bisher beabsichtigten Ziele des Auftraggebers können mit der beabsichtigten Beauftragung der 

Grundleistungen und Besodneren Leistungen vollständig bearbeitet werden:

Name und Anschrift des 

Unternehmens

Leistungsinhalt / Leistungsphasen

(Beschreibung der Teilleistung

Für jeden Nachunternehmer sind die Verpflichtungserklärung (Anlage a) zum Angebotsblatt) sowie die Eigenerklärung 

zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Anlage b) zum Angebotsblatt) beigefügt, sofern diese nicht bereits mit dem 

Teilnahmeantrag eingereicht wurden.
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Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Paunzhausen
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Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 6 zum Vertrag 

H. Erklärungen

1. Darstellungen zu den Zuschlagskriterien (=Präsentation) sind dem Angebote beigefügt

2.

3.

(Ort, Datum, Aussteller; bei ARGE federführendes Büro)

Ist bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behält sich Anpassungen des Honorarblatts im Rahmen des Vergabeverfahrens bis zur finalen

Angebotsabfrage vor.

An dieses Angebot halten wir uns bis zu zwei Monaten nach Angebotssubmission gebunden.

Es besteht Einverständnis mit den Vertragsbestimmungen einschließlich Anlagen (Vergabeunterlagen) 

und die Bereitsschaft, auf Basis dieser Vertragsbestimmungen den Vertrag zu schließen.
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